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Rechtssatz 

Dass C die DL von dieser Sach- und Rechtslage aber erst am 20.10.2021, also fünf Wochen nach der DA-
Sitzung vom 15.09.2021, in Kenntnis setzte, erfolgte ohne Zweifel nicht ohne Aufschub, sondern in 
gesetzwidriger Geschäftsführung deutlich später. 
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